
Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Band: 11/12 (1888)

Heft: 15

Wettbewerbe

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 17.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


98 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG [Bd. XI. Nr.

machung der Gotthardstrasse durch Herstellung eines Tunnels
im Lawinenschnee.

Von solch' bedeutenden Lawinenstürzen im Thale
Leventina hat man weder bei den Projectirungs-, noch bei
den Bau-Arbeiten etwas vernommen ; es wird aber Vorsorge
getroffen werden, um den Bahnbetrieb auch an dieser Stelle
gegen derartige Vorkommnisse nach Möglichkeit sicher zu
stellen.

Ludern, im April 1888. R. B.

Preisbewerbung für ein Gemeindehaus
in Ennenda.

Wir schliessen unsere Mittheilungen über diese
Preisbewerbung, indem wir den Grundriss des mit einem dritten
Preise ausgezeichneten Entwurfes des Herrn Cantonsbaumeister

Tb. Gobi in St. Gallen zur Wiedergabe bringen.
Herr Gohl hätte zwei Projecte eingereicht, das eine mit

Entwurf von Arch. Ih. Gohl, Cantonsbaumeister in St. Gallen.

Motto: „Glärnisch". Dritter Preis.

¦^ji

Legende : I. Vestibül. 2. Waisenamt. 3: CWilstands-Zimmer. 4. Archiv.
5. Gemeinde-Canzlei. 6. Abstands-Zimmer. 7. Geineinderaths-Saal.
8. Verwaltungs-Zimmer. 9. Post. 10. Disponibel. n. Durchgang.
12. Keller-Eingang.

einer Freitreppe, das andere mit einem Treppenhaus an

der Langseite des Gebäudes. Diese Variante wurde, als
den dortigen Verhältnissen besser entsprechend, prämiirt.
Nun hatte aber Herr Gohl zu der letztern keine Façade
ausgearbeitet, wesshalb wir uns auf die Reproduction des

bezüglichen Grundrisses beschränken müssen.

Die Neu-Organisation des eidg. Departements
des Innern.

Die eidg. Räthe werden voraussichtlich in nächster
Sommer-Session einen Gesetzes-Entwurf durchberathen, der
dazu bestimmt ist, in den ständigen Beamtungen der Bundeskanzlei

sowol, als in der Organisation des eidg. Departements

des Innern wesentliche Aenderungen herbeizuführen.
Namentlich die letzterwähnten Abänderungsvorschläge

sind für einen Theil der Leser dieses Blattes von Wichtigkeit,

da dadurch das Departement des Innern berührt wird,
dessen zweiter Abtheilung das gesammte Bauwesen der
Eidgenossenschaft, sowie die Oberaufsicht des Bundes über
die von demselben subventionirten Bauten der Cantone
unterstellt ist.

Seit dem Jahre 1870, in welchem die erste technische
Stelle in genanntem Departement geschaffen wurde, hat
dessen Abtheilung „Bauwesen" schon verschiedene Ent-
wickelungsstadien durchlaufen, auf die wir hier, der Kürze
halber, nicht näher eintreten wollen. Bald nach der Crei-

rung des eidgenössischen Oberbauinspectorates wurde dem¬

selben durch den Bundesbeschluss vom 21. Juni 1871 eine
äusserst wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe
zugewiesen. Es wurde nämlich bestimmt, dass alle dem öffentlichen

Nutzen und der allgemeinen Sicherheit dienenden
Gewässercorrectionen und Verbauungen der Cantone
Anspruch auf Bundessubvention haben sollen. Dieser Beschluss
war der Vorläufer des Art. 24 der gegenwärtigen
Bundesverfassung .und des dadurch bedingten, im Jahre 1877
erlassenen Wasserbaupolizei-Gesetzes, welches die Cantone
zur Ausführung solcher Wasserbauten anhält und dem Bunde
neben der Subventionspflicht das Oberaufsichtsrecht, sowie
die Handhabung der Wasserpolizei überhaupt einräumt.

Auf diese Bestimmungen hin folgte für das eidg.
Oberbauinspectorat eine Periode angestrengtester Arbeiten,
die sich bald derart häuften, dass eine entsprechende
Vermehrung des Personals zur unausweichlichen Nothwendigkeit
wurde. Sie erfolgte einerseits durch die Schaffung der
Adjunctenstelle im December 1873, anderseits durch die
Anstellung eines Ingenieur-Secretärs, eines Ingenieurs und
eines Zeichners Ende der siebenziger und Anfangs der
achtziger Jahre. Zu jener Zeit wurde dem Adjuncten das
eigene Bauwesen des Bundes zur Besorgung überwiesen,
indem es dem Oberbauinspector schlechterdings unmöglich
war, sich auch noch mit jenen Geschäften zu befassen.
Durch die vielen Bauten, welche die Eidgenossenschaft in
den letzten Jahren ausgeführt hat, deren Verwaltung und
Unterhalt neben den früher bestandenen auch noch besorgt
werden muss, waren auch hier Personalvermehrungen
nothwendig. Gegenwärtig sind neben dem, der genannten
Abtheilung vorstehenden Adjuncten des Oberbauinspectors
drei Architecten und zwei Bauführer ständig beschäftigt.
Ueberdies werden jeweilen nach dem momentanen Bedürf-
niss Architecten und Bauzeichner zur Aushülfe beigezogen.
Seit Anfang dieses Decenniums sind auch bei der Abtheilung,
welche dem Oberbauinspector directe unterstellt ist, noch
weitere namhafte Personalvermehrungen nothwendig
geworden.

So befindet sich die Abtheilung Bauwesen seit einer
Reihe von Jahren in einem ungeordneten, provisorischen
Zustande. Nicht nur entspricht das Personal hinsichtlich
der Zahl den gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr,
sondern es ist auch die Aufgabe und Stellung der Beamten
eine andere geworden und es hat sich die frühere
einheitliche Abtheilung durch die Macht der Verhältnisse in
zwei vollständig von einander unabhängige, getrennte, mit
dem Chef des Departementes im Verkehr stehende Sectionen
gespalten. Diesem provisotischen Zustande, bei welchem
hinsichtlich der Competenzen, der Verantwortlichkeit und
der Stellung der einzelnen Beamtungen störende Unsicherheiten

unausweichlich sind, soll nunmehr durch eine neue
gesetzliche Regulirung ein Ende gemacht werden.

Der Bundesrath schlägt vor, in Zukunft von der An-
gliederung der Verwaltung des eidg. Bauwesens an ¦ das

Oberbauinspectorat abzusehen und zwei besondere Sectionen
zu schaffen, von denen jede ihren Vorsteher und Adjuncten
hat. Letztere Stelle ist bei der häufigen Abwesenheit der
Vorsteher nothwendig. Dem Geschäftskreis der ersten
Section, welcher der Oberbauinspector vorsteht, bleibt die
Oberaufsicht über die vom Bunde subventionirten Bauten der
Cantone, über Strassen und Brücken, über die Wasserbaupolizei,

ferner ist ihr die Leitung des hydrometrischen
Bureaus vorbehalten. Es werden derselben neben dem
Oberbauinspector und dessen Adjuncten vier Ingenieure
und zwei Zeichner zugetheilt, von welchen zwei Ingenieure
und ein Zeichner speciell für die Hydrometerie bestimmt
sind. — In den Geschäftskreis der zweiten Abtheilung
fallen : das eigene Bauwesen des Bundes, die Besorgung
der Brandversicherung der eidg. Gebäude, das Mobiliarwesen

der eidg. Centralverwaltung, die Verwaltung der
Gebäude derselben einschliesslich der Hausdienste, sowie
alle nicht der ersten Section zukommenden Baugeschäfte.
Das Beamtenpersonal derselben besteht aus dem Vorsteher
der Section, dessen Adjunct, zwei Architecten und zwei
Bauführern. Beide Sectionen verfügen über eine gemeinsame
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